
Zwangsvollstreckung
Unter dem Begriff  der Zwangsvollstreckung sind al le

diejenigen Maßnahmen zusammengefasst,  die von den

Vollstreckungsorganen (Gerichtsvollz ieher,

Vollstreckungsgericht)  auf Antrag des Gläubigers ergriffen

werden können.  In  der Praxis  s ind hier  insbesondere die

Maßnahmen einer Pfändung von Relevanz,  die dem

Gläubiger eine Befriedigung seiner Forderung ermöglichen

sollen.  Die wohl  bekannteste Vollstreckungshandlung ist

die Sachpfändung durch den Gerichtsvollz ieher,  obwohl  es

sich hierbei  um die am wenigsten erfolgversprechende

handelt .  Von weitaus größerem Erfolg gekrönt s ind

Pfändungsmaßnahmen in Forderungen,  wie z .B.  die

Lohnpfändung oder die Kontenpfändung.  Auch die

Pfändung von Ansprüchen aus der Lebensversicherung

kann erfolgversprechend sein.

 

Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung

 

Titel

Erste Voraussetzung für  die Durchführbarkeit  einer

Zwangsvollstreckung ist  die Vorlage eines Titels .  Ein Titel

ist  beispielsweise ein rechtskräftiges oder vorläufig

vollstreckbares Urtei l  (zu beachten ist  aber,  dass auch

Sicherheitsleistung angeordnet werden kann),  ein

Vergleich in einem Zivi lprozess oder eine bestimmte Art

von Urkunde.

 

Klausel

Der Titel  des Schuldners muss zudem mit  einer Klausel

versehen sein.  S inn dieser Klausel  ist ,  dass nur aus diesem

Titel  nur einmal  gegen den Schuldner vol lstreckt werden

kann und die für  die Vollstreckung zuständige Stel le nicht

erneut überprüfen muss,  ob überhaupt ein

rechtswirksamer,  vol lstreckbarer Titel  vorl iegt.
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Verfahrensbetei l igte

Vollstreckungsgläubiger,  Vollstreckungsschuldner und ein

staatl iches Vollstreckungsorgan,  nämlich

Gerichtsvollz ieher bei  der Pfändung von beweglichen

Sachen,  Amtsgericht (Rechtspfleger) ,  insbesondere bei

Zwangsvollstreckungen in Forderungen und andere

Vermögensrechte und in Grundstücke,  Grundbuchamt für

die Eintragung einer Zwangshypothek.  Bei  der

Zwangsvollstreckung in Geldforderungen kommt der

Schuldner der gepfändeten Forderung als  sog.

Drittschuldner hinzu.  Bei  der Zwangsvollstreckung in

Grundstücke kann sich der Kreis  der Verfahrensbetei l igten

noch erweitern.

 

Zustel lung an den Vollstreckungsschuldner

Eine Ausfertigung des Urtei ls  muss gemäß § 750 ZPO an

den Schuldner zugestel lt  werden.  Zweck dieser Regelung

ist ,  dass der Schuldner die Möglichkeit  bekommt,  selbst  die

Leistung zu erbringen,  bevor intensive Maßnahmen gegen

ihn ergriffen werden.  Durch die Zustel lung des Urtei ls  ist

der Schuldner informiert  und kann dies abwenden.

 

Herausgabe von Sachen

Schuldner können dazu verurtei lt  werden,  eine Sache,  die

sich in ihrem Besitz  befindet,  oder die von ihnen genutzt

wird,  herauszugeben.  Ist  dies der Fal l ,  so wird die Sache

dem Schuldner von einem Gerichtsvollz ieher

weggenommen und an den Gläubiger übergeben.

Zwangsvollstreckungen auf die Herausgabe von Sachen

werden häufig im Mietrecht durchgeführt.  Wenn ein

Vermieter einen Mieter erfolgreich,  beispielsweise wegen

rückständiger Mietzahlungen,  auf die Räumung einer

Wohnung verklagt hat,  wird die Wohnung zwangsgeräumt,

sodass s ie an den Vermieter zur Neuvermietung oder

Selbstnutzung übergeben werden kann.
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Handlung oder Unterlassung

Bei  dieser Form der Zwangsvollstreckung geht es darum,

dass ein Schuldner bestimmte Äußerungen unterlassen

soll .  Bei  jeder Zuwiderhandlung gegen ein gerichtl iches

Äußerungsverbot kann der Schuldner zu einem

Ordnungsgeld verurtei lt  werden.  Ein weiteres Beispiel  ist

die Ermächtigung eines Gläubigers,  auf Kosten des

Schuldners eine bestimmte Handlung wie das Fäl len eines

Baumes vornehmen zu dürfen.  Gegebenenfal ls  kann in

diesem Zusammenhang durch ein Gericht ein Zwangsgeld

gegen den Schuldner festgesetzt  werden.

 

Was ist  die Zwangsvollstreckung von Geldforderungen?

Bei  der sogenannten Forderungspfändung werden keine

Wertgegenstände versteigert.  Hier  geht es in  den meisten

Fällen um das Gehalt  des Schuldners.  Dann pfändet das

Vollstreckungsgericht den Anspruch des Schuldners gegen

seinen Arbeitgeber.  Damit wird der Arbeitgeber

verpfl ichtet,  den pfändbaren Tei l  des Gehalts  des

Schuldners nicht an diesen,  sondern an den Gläubiger zu

zahlen,  bis  die Forderung begl ichen ist .
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